
Öffentliche Bekanntmachung 
 
der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Ausschüsse des 
Kreistages des Landkreises Altenburger Land 
 
 

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages des Landkreises Altenburger Land hat in 
seiner 21. Sitzung am 20. April 2023 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
 
Beschluss Nr. 40: 
Der Jugendhilfeausschuss entsendet aus den Reihen der Träger der freien Jugendhilfe 
Herrn Jan Westphal als Stellvertretung für Herrn Dirk Keiner in den Unterausschuss 
Jugendförderplan. 
 
Der Jugendhilfeausschuss entsendet aus den Reihen der Träger der freien Jugendhilfe 
Herrn Andreas Kriesche als Stellvertretung für Frau Heike Kirsten in den Unterausschuss 
Jugendförderplan. 
 
 
 
Beschluss Nr. 41: 
Der Jugendhilfeausschuss entsendet aus den Reihen der Träger der freien Jugendhilfe 
Herrn Jan Westphal in den Unterausschuss „Hilfen zur Erziehung und andere Aufgaben der 
Jugendhilfe“.  
Frau Heike Kirsten bleibt Stellvertreterin für das neue Mitglied Jan Westphal.  
 
 
 
Beschluss Nr. 42: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Neufassung der Richtlinie des Landkreises 
Altenburger Land zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen gemäß § 39 
Abs. 3 SGB VIII für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Rahmen stationärer Hilfen 
sowie Krankenhilfe gemäß § 40 SGB VIII - Annex-Richtlinie - gemäß Anlage 1. 
Diese Richtlinie tritt zum 01.07.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie vom 
01.07.2020 außer Kraft. 
 
 
 
Beschluss Nr. 43: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die 1. Änderung der Geschäftsordnung der 
Arbeitsgemeinschaft der Träger der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, 
Jugendsozialarbeit im Landkreis Altenburger Land gem. § 78 SGB VIII vom 09.05.2019 
gemäß Anlage. 
Die Änderung tritt mit Beschlussfassung in Kraft. 
 
 
 
Beschluss Nr. 44: 
Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung des Jugendamtes mit der Vorbereitung 
und Durchführung eines Interessensbekundungsverfahren inklusive der Planung der 
benötigten Mittel für die Umsetzung eines Angebotes für schuldistanzierte Kinder im 
Landkreis Altenburger Land durch einen externen Träger ab dem zweiten Schulhalbjahr im 



Schuljahr 2023/24. Dabei soll die bereits vorliegende Bedarfsanalyse nach Möglichkeit des 
Zugangs der Daten noch weiter differenziert werden. 
 
Des Weiteren beauftragt der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung des Jugendamtes, unter 
Vorbehalt des Beschlusses des Haushaltsplanes des Landkreises Altenburger Land für das 
Jahr 2024, mit der Umsetzung eines Angebotes für schuldistanzierte Kinder im Landkreis ab 
dem zweiten Schulhalbjahr 2023/24. 
 
 
 
 
 
Uwe Melzer 
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 


